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Pressemitteilung 
Servicethema – Stundenlohnabrechnungen 
 
ARGE Baurecht: Stundenlohnabrechnungen müssen transparent sein! 
 
BERLIN (DAV) – Bauherren kennen das Problem: Mancher Handwerker schickt unver-
ständliche Rechnungen. Da werden nicht nur Materialkosten, Fuhrparknutzung, An- und 
Abfahrtszeiten und Lohnpauschalen gemischt, sondern auch nicht nachvollziehbare Stun-
denkontingente in Rechnung gestellt. Wie soll und kann der Bauherr solche Rechnungen 
überhaupt prüfen? Die gute Nachricht: Der Bauherr muss sich damit nicht abfinden! Zeitab-
rechnungen von Unternehmern müssen transparent sein, erläutert die Arbeitsgemeinschaft 
für Bau- und Immobilienrecht (ARGE Baurecht) im Deutschen Anwaltverein (DAV).  
 
Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 17. April 2009 entschieden: Unternehmer dürfen 
demnach nur solche Stunden abrechnen, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung anfallen. 
Das BGH-Urteil dürfte nach Ansicht der ARGE Baurecht in Zukunft an Bedeutung gewin-
nen, weil immer öfter nach Stundenlohn abgerechnet wird. Bauherren, die sich übervorteilt 
fühlen, können demnach verlangen, dass der Unternehmer nachweist, welche Leistungen 
er in der abgerechneten Zeit erbracht hat. Streiten Bauherr und Bauunternehmer allerdings 
über den angemessenen Zeitaufwand, dann muss der Bauherr beweisen, dass seine Auf-
fassung richtig ist.  
 
Das ist nach Erfahrung der ARGE Baurecht nicht ohne Tücken. Zunächst einmal reicht es 
völlig aus, wenn der Unternehmer in der Rechnung angibt, wie viele Stunden zu welchen 
Stundensätzen angefallen sind. Dabei muss der Unternehmer die Stunden nicht einzelnen 
Tätigkeiten zuordnen, es sei denn, die Vertragsparteien haben dies vorher ausdrücklich so 
vereinbart. 
 
Vermutet der Auftraggeber, der Unternehmer habe unwirtschaftlich gearbeitet und zu viele 
Stunden abgerechnet, dann muss er das auch beweisen. Das kann er aber nur, wenn ihm 
der Betrieb nähere Auskunft über die Arbeitsstunden gibt. Dazu ist der Unternehmer wie-
derum verpflichtet. Das ist aufwändig und - mindestens - unerfreulich. Deshalb rät die AR-
GE Baurecht beiden Vertragspartnern, bereits im Vorfeld einen verbindlichen Zeitrahmen 
für die Arbeiten abzustecken oder einen fixen Höchstbetrag zu vereinbaren. Das sollte in 
den meisten Fällen auch möglich sein.  
 
Außerdem, so die ARGE Baurecht, werden Missverständnisse von vornherein ausge-
schlossen, wenn der Unternehmer auf der Rechnung bereits ausweist, für welche Tätigkei-
ten er wie viele Stunden in Rechnung stellt. Damit wäre auch die vom Bundesgerichtshof 
gewünschte Transparenz garantiert. 
 
BauR    (2.400 Anschläge) 
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In der Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht (ARGE Baurecht) haben sich 
1992 die Fachanwälte für Bau- und Immobilienrecht des Deutschen Anwaltvereins zusam-
mengeschlossen. Derzeit gehören der ARGE Baurecht rund 3.000 Rechtsanwältinnen und 
-anwälte an. Damit ist die ARGE Baurecht der größte Berufsverband von baurechtlich spe-
zialisierten Rechtsanwälten in Deutschland und Europa. Weitere Informationen unter 
www.arge-baurecht.com. 
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Rechtsanwalt Swen Walentowski   Dipl.-Ing. Eva Reinhold-Postina 
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E-Mail: walentowski@anwaltverein.de   E-Mail: presse@arge-baurecht.com 
 
 
 
Diesen Pressetext mailen wir Ihnen auch gerne zu. Bitte rufen Sie uns kurz an: 06257 
507990. Sie finden den Text außerdem zum Herunterladen unter dem Stichwort „Presse“ 
der Internetadresse www.arge-baurecht.com.  
 


